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Gerichtliche und administrative Gutachten betreffend Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstinde.

Verfilschung und unrichtige Bezeichnung von Kaffee.

Am 16. August 1910 machte der Staatsanwalt fiir den nordlichen Distrikt
von Ohio (U. S. A)), gestiitzt auf einen Bericht des Sekretiirs des Landwirtschafts-
departements, beim Distriktgericht der Vereinigten Staaten fiir genannten Distrikt
eine Klage anhiingig gegen die J. M. Bour Co., wonach diese, in Widerhandlung
gegen den « Food and Drugs Act» (Lebensmittelgesetz), ein Quantum gefiilschten
Kaffees aus dem Staate Ohio in den Staat Illinois verschickt hatte. Das Produkt
trug die Bezeichnung: « Bour's Arabian Banquet Java and Mocha Coffee The J.
M. Bour Co., Toledo, Ohio. Bour quality. The J. M. Bour Co., Toledo, Ohio.»

Die chemische Untersuchungsanstalt des Landwirtschaftsdepartements der
Vereinigten Staaten untersuchte einige Muster dieser Ware und fand, dass letztere
aus ungefiihr 12 Teilen hollindisch-ostindischen Kaffees, ungefiihr 2 Teilen gewa-
schenen Javakaffees und etwa 2 Teilen, unter dem Namen « Longberry Mocha »
bekannten abessynischen Kaffees bestand. Die genannte Ware wurde denn auch
als verfialscht betrachtet, und zwar aus dem Grunde, weil eine andere Substanz
als Mokka und Javakaffee, niimlich hollindisch-ostindischer Kaffee von der Padang-
art, gewaschener Javakaffee und abessynischer Kaffee, welch letzterer als « Long-
berry Mocha » bekannt ist, ganz oder teilweise als Ersatz diente fiir den als
« Bour's Arabian Banquet Java and Mocha Coffee » bezeichneten Artikel ; es wurde
ferner aus dem weitern Grunde Filschung angenommen, weil diese Kaffeesorten
mit dem als « Bour's Arabian Banquet Java und Mocha Coffee» bezeichneten
Artikel vermischt und verpackt waren, derart, dass sie dessen Qualitit und Stiirke
wesentlich reduzieren, herabsetzen und beeintriichtigen mussten. Der Einwand der
unrichtigen Bezeichnung wurde des weitern gegen den genannten Kaffee erhoben
aus dem Grunde, weil das als Java- und Mokka-Kaffee bezeichnete Produkt nicht
Java- oder Mokka-Kaffee, sondern eine Nachahmung enthielt, bestehend aus 12
Teilen hollindisch-ostindischen Kaffees von der Padangspezialitiit, ungefiihr 2 Teilen
gewaschenen Javakaffees und etwa 2 Teilen abessynischen Kaffees, bekannt als
« Longberry Mocha ». Klage wegen fiilschlicher Bezeichnung wurde auch aus dem
Grunde erhoben, weil die Bezeichnung des Produktes geeignet war, den Kaufer
irre zu fithren und ihn glauben zu machen, es enthalte Java- und Mokkakaffee,
wenn es in Wirklichkeit andere als die vorgenannten Kaffeesorten enthielt.

Am 19. Dezember 1910 wurde auf schuldig erkannt und die J. M.
Bour Co. zu einer Busse von $ 25 und zu den Kosten verurteilt.




	Gerichtliche und administrative Entscheide und Gutachten betreffend Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände

